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Beschluss 

In dem Verfahren 

Jo oenter Berlin  

Invalidenstraße 52 
10557 Berlin 

- Antragsteller ~ 

- Antragsgegner .. 

hat die 87. Kammer des Sozialgerichts Berlin am 9. Dezember 2013 durch die Richterin 
beschlos~en: 

Die aufsch.i~bende Wirkung des Widerspruches vom 22. November 2013 gegen die 

Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt vom 18. November 2013 wird 
angeordnet~ 
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Der Antragsgegner trägt die notwendigen außergerichtlichen Kosten des 

Antragstellers. 

Gründe 

S. 04/08 

am 25. November 2013 beim Sozialgericht Berlin eingegangene Eilantrag, mit dem der 

A tragsteller beantragt, 

die aufschjebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers vom 22. November 

2013 gegen die Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt vom 18. November 

2013 anzuordnen, 

1. Der Eilantrag ist zulässig; er ist insbesondere als Antrag auf Anordnung der aufschiebenden 

irkung nach § 86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Sozialgerichtsgesetz (SOG) statthaft. Dies folgt 

d aus, dass einem Widerspruch gegen die Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt 

v m 18. November. 2013 gemäß § 39 Nr. 1 SGB II keine aufschiebende Wirkung zukommt. 

Antrag ist auch begründet. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruches war 

D .s Gericht kann nach § 86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SOG die aufschiebende Wirkung anordnen. 

u . d damit ausnahmsweise vom gesetzlichen Regelfall der sofortigen Vollziehung der 

altungsentscheidung abweichen, wenn eine InteressenabwägWlg ergibt, dass dem privaten 

A ssetzungsinteresse des Antragsstellers gegenüber dem öffentlichen Interesse am Vollzug der 

egtiffenen Vervvaltungsentscheidung d.er Vorrang einzuräumen ist. Dabei sind maßgeblich 

nach summarischer Prüfung bestehenden Erfolgsaussichten in der Hauptsache zu 

b ." cksichtigen. Hat die Hauptsache offensichtlich Aussicht auf Erfolg, ist die aufschiebende 

W rkung anzuordnen, weil am Vollzug eines rechtswidrigen Bescheides in der Regel kein. 

öf entliches Interesse besteht. Erweist sich der Bescheid jedoch als rechtmäßig, geht regelhaft 

da öffentliche Vollzugsinteresse vor. Sind die Erfotgsaussichten offen, ist eine 

Fo genabwägung vorzunehmen, bei der auch Fragen des Grundrechtsschutzes einzubeziehen 

si d (BVerfG, Beschluss vom 12. Mai 2005, 1 BVR 569/05, Ru .. 26.). 

N eh diesen Maßstäben war dje aufschiebende Wirkung anzuordnen. Die angefochtene 

E' liederungsvereinbarung per Verwaltungsakt vom 18. November 2013 erweist sich bei 



10/12/2013 10:55 +49-3039748530 SOZIALGERICHT BERLIN S. 05/08 

- 3 -

s .arischer Prüfung als rechtswidrig, das Aussetzungsinteresse des Antragstellers geht daher 

E ist zunächst nicht zu beanstanden, dass der Antragsgegner die Handlungsform des die 

K gljederungsver~jnbarung ersetzenden Verwaltungsaktes gewählt hat. Rechtsgrundlage einer 

Ei gliederungsvereinbarung per Verwaltungs akt ist § 15 Abs. 1 Sa.tz 6 Zweites Buch 

S zialgesetzbuch (SOB IJ). Hiernach soll der Antragsgegner, weml etne 

Ei gliederungsvereinbarung nach § 15 Abs. 1 S. 1 SGB II nicht zu Stande kommt, die 

R gelungen nach Satz 2 des § 15 Abs. 1 SGB II durch Verwaltungsakt vomehmen. 

Di Rechtswidrigkeit der Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt ergibt sich nicht 

a aus der Entscheidung des Antragsgegners, die Eingliederungsvereinbarul1S als 

altungsakt zu erlassen statt weiter auf eine einvernehmliche Rege1ung hinzuarbeiten. 
n ausweislich des Schreibens des Antragstellers vom 26. September 2013 verlangte dieser, 

na hdem ihm die Eingliederungsvereinbarung vorgeschlagen wurde, selbst die Erstellung eines 

ure htsmittelfahigen Bescheides" über die neue Eingliedenmgsvereinbarung. Da somit eine 

ein ernehmliche Eingliederungsvereinbarung nicht zu Stande kam, konnte der Antra.gsgegner 

die Vereinbarung dUl'ch den streitgegenständlichen Verwaltungsakt ersetzen. 

Frage, ob ein Vorrangverhältnis der einvernehmlichen Eingliederungsvereinbarung vor 

. solchen durch Verwaltungs akt besteht (so BSG, Urteil vom 14.2.2013, B 14 AS 195/11 
oder ob der Leistungsi'l'äger frei in der Entscheidung ist, ob er die 

Ein liederungsvereinbarung schon dann im Wege des Verwaltungsaktes erlässt, wenn ihm dies 

im Einzelfall als der besser geeignete Weg erscheint, die heiden Handlungsformen also 

glei hrangig nebeneinander stehen (so BSO, Urteil v. 22.9.2009, B 4 AS 13/09 R), kann damit 

vorl·egend dahill.stehen. 

Die streitgegenständliche Eingliederungsvereinbarung entspricht jedoch nach Ansicht des 

G· chts hinsichtlich der in ihr festgehaltenen Obliegenheiten des Leistungsempfangers nicht 

den emäß § 15 Abs. 1 Satz 2 SGB II z;ulässigen Inhalten einer Eingliederungsvereinbarung. 

Insb sondere sind die dem Antragsteller auferlegten monatlichen 15 Bewerbungsbemühungen 

Ansicht der Kam.mer unverhältnismäßig. In den hierzu veröffentlichten Entscheidungen 

ie Rechtsprechung (bisher) nur über eine Verpflichtung zu zehn Bewerbungen monatlich 

ents heiden müssen; sie hat diese (gerade noch) als zulässig angesehen (vgl. Hessisches 
Lan .essozialgericht, Beschluss vom 29.09.2006, A:z L 9 AS 179/06 ER -; Landessozialgericht 

Berl' -Brandenburg, Beschluss vom 28.2.2008, L 25 AS 522/06 j zit. na.ch juns). In der 

Liter tur wird die Bewerbungsverpflichrung von zehn monatlichen Bewerbungen teilweise als 
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ergrenze anges;ehen (vgJ.. Huckenbeck in: Löns/Herold-Tews. Kommentar zum SGB 11, 3. 
A .2011, § 15 r{n. 37). 

I 

A fgrund der nonyendigen Einzelfallbetrachtung wird jedoch eine solche pauschale Festlegung 
i 

e er Obergrenze ! nicht möglich sein. Vielmehr ist einzelfallbezogen festzustel1en, welche 

E' enbemühungen] zweckmäßig und einforderbar sind. Dies hängt von verschiedenen Faktoren 
so ohl bezogen ,uf den Arbeitssuchenden als auch bezogen auf das Berufssegment ab. 

B zogen auf den ~ii1febedürftigen sind die konkreten Umstände des Einzelfalls maßgebend. 
Wege der Beschäftigungssuche bemessen sich insbesondere nach den individuellen 
tnissen. und I Fähigkeiten, den bisherigen beruflichen Erfahrungen, dem Alter., den 

pe önlichen und 1 familiären Verhältnissen. und dem Grad der konkret bestehenden 

in llektuellen Ein.ichtsfähigkeit (Rixen in: Eicher/Spellbrink j 2. Aufl. 2008~ § 15 Rz 5). In 
w chem Ausmaß und in welcher Häufigkeit Eigenbemühungen erwartet werden könneJl, 
h" gt einerseits da'!'on ab, welche Bemühungen dem Hilfebedürftigen nach seinen persönlich.en 

un finanziellen. Iutäften zumutbar sind und nach der Arbeitsmarktlage auch Erfolgsaussichten 
be itzen (vgl. Fuchsloch in: GageI, SOB 111; 51. Ergänzungslieferung 2014, Rn. 64ft:). So 
kö en zehn Bew~bungen pro Monat :für einen jungen, arbeitsmarktnahen, regional nicht 
ge undenen und lejstungsfahigen. Leistun.gsem.pfänger angemessen sein, während in anderen. 

-
Fäl en nicht einmal mehr drei Bewerbungen pro Monat erwart.et werden können. 

essen an diesem Maßsta.b stellt sich die Verpflichtung des Antragstellers, 15 Bewerbungen 
mo atlich nachzuw~sen, als nicht erforderlich dar. Die Kammer verkennt nicht, dass die 
Fes legung einer s~lchen VerpfliChtung immer eine Vorgeschichte hat, und dass es im 

E' elfall - insbesondere im Falle einer Verweigerungshalrung des Leistungsempf'angers -

den ich schwierigm: sein kann, eine maßgeschneiderte Eingliederungsstrategie zu entwickeln. 

So at der Antragsgegner im vorliegenden Fall vorgetragen, dass eine einvernehmliche 
Reg lung mit dem Antragsteller nicht m.öglich war, und dass sich dieser fortgesetzt allein auf 

Stel en mit hohem Anforderungsprofil bewerben würde, wobei diese Bewerbungen regelmäßig 

von Erfolg gekrönt seien. Festzuhalten ist, dass sich ein Hilfebediliftiger auf alle 

zum tbare Stellen im Sinne des § 10 SGB 11 bewerben muss. Ausdrucldich gehören dazu auch 
Tätieiten. die nipht ein.er fiilheren beruflichen Tätigkeit entsprechen oder die als 

ertig anzusehen sind. Festzuhalten ist auch, dass sich der Antragsteller ausweislieh der 
'chten Bewerbungsliste bisher nahe7.U ausschließlich auf Stellen als 

 beworben hat. Angesichts der langandauerl.1den 

Arb tslosigkeit des Antragstellers ist es nachvollziehbar, dass es schwierig sein wird, an diese 
früh Tätigkeit anz:uknüpfen. Doch erscheint der Kammer die Steigerung der Anzah1 der 
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g forderten Bewerbungen auf fünfzehn nicht als zielfiihrend und angel)).essen, um den 

A tra.gsteller dazu zu bewegen; sich auf Stellen unterhalb seines Ausbildungsniveaus zu 

bel erben. Dieses Ziel könnte beispielsweise dadurch erreicht werden, dass dem Antragsteller 

a: .erlegt wird, eine bestimmte Anzahl V011 Bewerbungen auf solche Stellen zu verwenden, 

der Antra.gsgegn.er dem Antragsteller hierauf zugeschnittene 

unterbreitet. Die quantitative Steigerung der angeforderten 
erbungen a.uf ein solch hohes Niveau fUhrt nach Ansicht der Kammer dazu, den 

tragsteller. zu au,ssichtslosen BHndbewerbungen zu zwingen und kann sich negativ auf die 
Q alität der Bewerbungen auswirken. Eine Steigerung der VerniittJungschancen ist mit einer 

sol hen Steigerung der Bewerbungszahlen gleichzeitig nioht (zwangsläufig) verbunden. 

Da "ber hinaus erscheint diese Vell'):f!ichtung auch unver4ättnismäßig, da keine adäquate 
Re elung hinsichtlich der Erstattun.g der Bewerbungskosten als Leistung des Antragsgegners 

ffen wird. Die Eingliederongsvereinbarung hält lediglich fest, dass angemessener 

. gewiesene Kosten zu. schriftliche Bewerbungen nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 SOB n 
i.V m. § 44 SGB III übemommen werden, sofern. diese zuvor beantragt werden. Der 

Re htsprechun.g zu Folge ist, erfordem die in der Eingliederungsvereinbarung bestimmten 

Bex ühungen etwa für die BewerbungsunterlageIl zusätzliche finanzielle Bemühungen, in der 
Ehl liederungsvercinbarun.g a.uch deren Finanzienmg zu, . regeln (SG Nordrhein-Westfalen, 

Bes hluss vom 20.12.2012; L 7 AS 2193/12 B ER l L 7 AS 2194/12 B, zitiert nach jUlis; Berlit 

in . PK-SGB II, 4. Auflage 2011, § 15, Rn. 29; Spellbrink in Eicher/Spellbrink, SGB II, 2. 

AU' age 2008, § 15, Rn. 25). Zwar ist zu beru.cksichtigen, dass die auferlegten schriftlichen 

Be erbun.gen a.uch in Fonn der onHne- Bewerbungen über die Jobbörse oder telefonische oder 

pers··n1iche Vorsprachen erfolgen können, die nicht mit dem Anfall von Kosten .vcrbunden 
sind Allerdings ist zu beachtenl dass sowohl im kaufmännischen Gewerbe - in dem der 

An agsteller seiner Ausbildung genossen hat - weiterhin schriftliche Bewerbungen die Regel 

dars ellen. Daher ist zu befürchten, dass - da Leistungen aus dem Vennittlungsbudget nicht 

unb grenzt gewährt werden können - dem Antragsteller übennäßige finanzielle 

V flichtungen auferlegt werden, die dieser aus dem Regelbedarfzu tragen hätte. 

2. D e Kosten.entscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwendullg von § ] 93 SOG und 
folg der Entscheidung in der Sache. 
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